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1. 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutz-
und Niederschlagswasserbeseitigung im Gebiet des Abwasserverbandes
Haldensleben „Untere Ohre“, Gebührensatzung 2-3
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4. Änderung der Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswas-
serbeseitigung im Gebiet des Abwasserverbandes
Haldensleben „Untere Ohre“

- Gebührensatzung-
Präambel

Aufgrundder $$ 8, 45 und 99 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), der $$ 9 und 16
des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit
LSA (GKG LSA)in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81) sowie der
§§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes LSA (KAG
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.
Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) jeweils in der
derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere
Ohre“in ihrer Sitzung am 13. März 2024 folgende Än-
derungssatzung beschlossen:
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$ 4 Gebührensätze zentrale Schmutzwasserentsorgung
im Trenn- und Mischsystem Abs. 1 wird wie folgt ge-
ändert:

Die Mengengebiihr fiir die Einleiter nach § 2 Abs.
2 Nr. 1 beträgt 1,96 Euro/m? des im Abrechnungs-
zeitraum eingeleiteten Schmutzwassers. Daneben
wird eine Grundgebühr je Einwohnerwert in Höhe
von jährlich 54,00 Euro erhoben.

Die Mengengebühr für die Einleiter nach $ 2 Abs.
2 Nr. 2 beträgt 0,98 Euro/m? eingeleitetes
Schmutzwasser.
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$ 5 Gebührensätze dezentrale Schmutzwasserentsor-
gung (abflusslose Sammelgruben und Hauskläranla-
gen) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

(1) Gebührensätze für die dezentrale Entsorgung aus
abflusslosen Sammelgruben
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Für die Übernahme und Beseitigung des in ab-
flusslosen Gruben (Sammelgruben) gesammelten
Abwassers werden die Gebühren nach der Abwas-
sermenge bemessen,die in die Sammelgrubege-

langt. Berechnungseinheitfür die Gebühr ist 1 m?
Schmutzwasser.

Der $ 3 Abs. 1 bis 6 gilt sinngemäß. Die Gebühr
beträgt 15,16 Euro/m? Schmutzwasser.
Danebenwird eine Grundgebühr je Sammelgrube
in Höhe von 50,00 Euro/Jahr erhoben.
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$ 5 Gebührensätze dezentrale Schmutzwasserentsor-
gung (abflusslose Sammelgruben und Hauskläranla-
gen) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

(2) Gebührensätze für die dezentrale Entsorgung aus
Hauskläranlagen

Für die Übernahme und Beseitigung des in Ab-
setz- und Ausfaulgruben (Kleinkläranlagen) anfal-
lenden Schlamms werden Gebühren nach der
Mengedes Fäkalschlammserhoben. Berech-
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m?. Die Gebühr
beträgt 33,68 Euro/m? eingesammelten Fäkal-
schlammes. Daneben wird eine Grundgebühr je
Kleinkläranlage in Höhe von 50,00 Euro/Jahr er-
hoben.
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$ 8 Gebührensatz für Niederschlagswasser, Grundwas-
ser und sonstiges unverschmutztes Regenwasser Abs. 2
lit. a) bis d) wird wie folgt geändert:

(2) Die Niederschlagswassergebühr beträgt:

a) bei der Niederschlagswasserableitung im
Trennsystem über einen eigens vorhandenen
Regenwasserkanal undindirekter Einleitung in
ein Gewässer je m? bebauter bzw.befestigter
Fläche: 0,53 €

b) bei der Niederschlagswasserableitung über ein
Mischsystem und Behandlung auf der Kläran-
lage je m? bebauter bzw. befestigter Fläche:
0,61 €
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c) für die Niederschlagswasserbeseitigung von
Flächen im Sinne von § 7 Abs. 2 Gebührensat-
zung im Trennsystem über einen eigens vor-
handenen Regenwasserkanal und indirekter
Einleitung in ein Gewässer je m? befestigter
Fläche (Fahrbahn): 0,53 €

d) bei der Niederschlagswasserableitung von Flä-
chen im Sinne von $ 7 Abs. 2 Gebührensat-
zung über ein Mischsystem und Behandlung
auf der Kläranlage je m? befestigter Fläche
(Fahrbahn): 0,61 €.
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Die Änderungssatzungtritt rückwirkend zum 01. Ja-
nuar 2024 in Kraft.

 

Haldensleben, 13. März 2024 ($s %\
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Achim Grossmann
Verbandsgeschäftsführer
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